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Nach der Antragstellung beginnt die Beobachtungsphase (5 Monate). 
Dem Antrag sind der Klassenlehrerbericht und das Förderkonzept verpflichtend beizulegen. Alle zusätzlichen Fördermaßnahmen sind genau zu dokumentieren (FTÜ, FÖ, Innere Differenzierung,…). Um eine optimale Begutachtung zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

1. Information des SPZ durch den BSR
Antrag, Klassenlehrerbericht und Förderkonzept 
2. Information des SPZ durch die jeweilige Schule 
A. Vorgespräch mit Eltern/Erziehungsberechtigte
-Anamnese (Gutachter/in)
-Infoblatt Eltern/Erziehungsberechtigte bezüglich SPF

B. Begutachtungsphase des Kindes
Das Kind wird 2 bis 3x beobachtet und getestet

C. Gespräch mit dem/der Klassenlehrer/in

D.  Kommissionelle Beratung 
BSI, Direktor/in, Klassenlehrer/in SPZ Leiterin, Gutacher/in, Schulpsychologe/in, Eltern/Erziehungsberechtigte, 
Einladung: Schulleitung der jeweiligen Schule 
Protokoll: SPZ Leitung


E. Empfehlung von Förderschwerpunkten durch das SPZ (für den Klassenlehrer)

Jutta Peisser 									Elfriede Maierhofer
SPZ Leiterin 							           pädagogische Mitarbeiterin












